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der Abgeordneten Brennsteiner 
und Genossen 

des Nationllrates XV!!. Gcsetzgebu:l!;sperim!c 

A N FRA G E 

an den Bundesminister für Inneres 
betreffend Einschränkung des unnützen Laufenlassens von Motoren am Stand 

Durch das Laufenlassen von Fahrzeugmotoren am Stand wird unnützer Treib
stoffverbrauch, Lärm erzeugt und Abgasemissionen verursacht. Darüberhinaus 
läßt sich sagen, daß bei modernen Fahrzeugmotoren ein längerer Motorleer
lauf am Stand technisch völlig unnötig ist. 

Nach § 102 Abs. 4 KFG ist es Lenkern mit dem von Ihm gelenkten Kraftfahr
zeug und einem mit diesen gezogenen Anhänger nicht erlaubt, ungebürlichen 
Lärm, ferner nicht mehr Rauch, unüblichen Geruch oder schwere Luftverunrei
nigung zu verursachen, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßen Be
trieb des Fahrzeuges unvermeidbar ist. 

In der Praxis scheint es bei der Kontrolle der Bestimmungen des § 102 Abs. 
4 KFG 1987 und der Verfolgung von Übertretungen zu Schwierigkeiten zu kom
men, die zum Teil vielleicht auch durch die eher allgemeine Formulierung 
dieser Bestimmungen bewirkt wird. Da es sich aber beim langen Laufenlassen 
von Motoren am Stand wegen der Belästigung der Anrainer, aus umwelt- und 
volkswirtschaftlicher Sicht um eine zu korrigierende Verhaltensweise der 
Kraftfahrzeuglenker handelt, richten die unterzeichneten Abgeordneten an 
den Bundesminister für Inneres nachstehende 

A n fra g e 

1. Wieviele Übertretungen des § 102 Abs. 4 KFG sind 1988 festgestellt wor
den und worauf führen Sie die Schwierigkeiten bei der Verfolgung von 
Übertretungen zurück? 
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2. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Einhaltung des § 104 Abs. 4 KFG, 
insbesondere was das unnütze, die Anrainer belästigende 
umweltschädigende Laufenlassen von Motoren am Stand betrifft, besser zu 
kontrollieren? Welche Maßnahmen halten Sie darüberhinaus für zweckmäßig? 
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